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 Veröffentlicht am 21.09.1927

Norm

ABGB §297a

Rechtssatz

Die im § 297 a ABGB vorgesehene bücherliche Anmerkung hat nicht rechtsbegründende Bedeutung. Maschinen, die

Zubehör einer Liegenschaft sind, können Gegenstand einer Sicherungsübereignung sein, wenn sie gleichzeitig mit der

Veräußerung aus der die Zubehöreigenschaft begründenden Verbindung losgelöst werden.
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